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Seil 1994 wurde daran gearbeitet; im Herbst 2001 er
schienen die ersten drei Bände, die schon rund 3000 Sei• 
ten umfassen - und das ganze Werk, das einen Umfang 
von 16.000 bis 20.000 Seiten haben wird, soll noch in 
2003 abgeschlossen werden, so verspricht es zumindest 
der Verlag!\prospekt. Die Rede ist \Ion einem der ambi
tioniertesten Forschungs- und Editionsprojekte der Ge
genwart die vom -damals noch unter diesem Namen fir. 
mierenden - Bundesministerium für Arbeit und Sozial• 
ordnung und dem Bundesarchiv in Koblenz herausgege
bene, auf 21 Bände angelegte .Geschichte der Sozialpo
litik in Deutschland seit 1945 6• Sie steht unter der wis
senschaftlichen Verantwortung eines hochkarätigen Bei
rats, dem neben Vertretern der Herausgeber der Soziolo
ge Franz-Xaver Kaufmann, der Jurist Hans Friedrich Za
cher und die Historiker Hans Günter Hockerts, Gerhard 
A. Ritter und (zeitweili_g) Jürgen Kocka angehören. Ge
plant sind nach einem opulenten Einfühnmgsbandjcweils
zehn Doppelbände, die sich den sozialpolitischen Ent
wicldungcn in der Zeit der Besatzun1szonen (Bd. 2). in
der Bundesrepublik (Bde. 3-7). in der Deutschen Demo.
krcttischen Republik (Bde. 8-10) und schließlich in der
wiedervereinigten Bundesrepublik von 1989-1994 (Bd.
11) widmen werden. Jeder Doppelband besteht aus ei
nem Darstellungs- und einem Quellenband. Für die
Quellenbände versprechen die Herausgeber, insbeson
dere für die jüngere 2.eit. zahlreiche Erst\'eröff cntlichun
gen, bei denen „auch Aktenbestände der gesellschaftli
chen Organisationen - Parteien und Verbände - in der
Bundesrepublik Deutschland sowie private Nachlässe
führender Sozialpolitiker umfassend herangezogenw 

(S. XIV) werden. Insgesamt erhebt das Gesamtwerk den
Anspruch, .,die Vorzüge eines Nachschlagewerks bzw.
einer enzyklopädischen Darstellung mit denen speziel
ler, auf eindringlicher.Forschung beruhender Spezialstu•
dien zu verbinden•• (ebd.). Man darf also gespannt sein.
Der hier anzuzeigende erste Band ist ein Handbuch der
,Grundlagen der Sozialpolitik' im besten Sinne des



Wortes. Er repräsentiert umf asscnd den aktuellen For
schungsstand der sozialpolitisch relevanten Entwicklun
gen in der Geschichtswissenschaft, dem Recht. der So
ziologie und der vergleichenden Wohlf ahttstaal�for
schung - und er greift zeitlich und räumlich weit Ober 
das Thema ,Deutschland seit 1945• hinaus. 
Eingerahmt wird dieser in jeder Hinsicht gewichtige 
Band von zwei BcitrJgen aus der Feder des Bielefelder 
Emeritus Franz-Xavcr Kaufmann. des ,Nestors' der so
zjologischen Sozialpolitikforschung in Deutschland. 
Kaufmann beginnt mit einer bcgriffsgcschichtlichen 
Rekonstn1ktion des seit Mitte des 19. Jahrhunderts all
mählich entstehenden Begriffs der ,Social-Politik' und 
der Konjunkturen. Wandlungen und Verschiebungen 
seiner Bedeutung im politischen Sprachgebrauch bis in 
die Gegenwart (S. 3-10 1). Kaufmann verweist darauf, 
dass der ursprünglich aus Frankreich imponierte Begriff 
der ,Social•Politik' in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts vor aJlem von der soziaJkatholischen Bewe
gung ins Spiel gebracht worden sei. Denn auch wenn 
schon 1873 der von Manchesterliberalen gerne als ,ka-
lhedcrsozialistisch • verspottete wirtschaftswisscnschaft
liche „ Verein für Social-Politik • diesen Begriff im Na-
men führte„ so sei er auf der Ebene wissenschaftlicher 
Lexika und Handbücher erstmals im katholischen 
Schrifttum aufgetreten: in ,Herders Conversations-Le,. 
likon & von 1879 und in einem längeren Artikel in der 
Erstauflage des ,Staatslexikons• der Oörres-Oesell
schaft von 1897. Endgültig durchzusetzen vermochte 
sich dieser Begriff Kaufmann zufolge allerdings erst 
nach dem 2. Weltkrieg, als er mit dem nun überall erf ol
gcnden rasanten Ausbau sozialstaatlicher Sicherungs
und Versorgungssysteme auch inevcrsibel im internati
onalen politischen Sprachgebrauch und in der politi
schen AlJtagspraxis ankommen sollte. 
Neben dieser begriffsgcschichtlichen Einleitung hat 
Kaufmann auch den abschließenden • internationalen 
Vergleich• des deutschen Sozialstaates mit anderen 
maßgeblichen nationalen Wohlf ahrtsammgements ver
fasst (S. 799-989). Er präsentiert hier zunächst eine 
kontra.�tierende GegenUberstcllung der Wohlfahrtstradi
tionen und -modellc des weitgehend staatsfrei angeleg
ten us-amcrikanischcn .welfare capitalism� und des 
.real existierenden Sozialismus• der Sowjetunion. 
Davon hebt er dann die westeuropäischen Modelle der 
Sozialstaallichkeit ab, die an einer „Kombination von 
marktwirtschaftlich kontrollierter Unternehmerverant
wortung und von staatlich gewährleisteten wirtschaftli
chen und sozialen Rechten festhalten" (S. 828). Im Rah
men dieser europäischen Modelle stellt er das Selbstver
ständnis, die Entwicklung und die z.T. drastischen Ver„ 
llnderungcn in den Wohlfahrtsstaatsmodellen Großbri
tanniens, Schwedens, Frankreichs und Deutschlands 
vor. Da dieser Abschnitt vor allem an den langfristigen 
Entwicklungslinien interessiert ist. werden die aktuellen 
sozialpolitischen Auf- und Umbrüche in den gegenwäl"• 
tig viel diskutierten ,Innovationsländcro' Dänemark 

und Niederlande allerdings nicht berücksichtigt. wie 
Kaufmann selbst bedauernd einräumt. 
Neben den beiden rahmenden Kaufmann-Texten enthält 
das Handbuch einen breit angelegten Text des Münche
ner Rechtshistorikers Michael Stolleis zu den ,histori
schen Grundlagen der Sozialpolitik in Deutschland bis 
1945' (S. 199-332), einen umfassenden Beitrag des 
Heidelberger Politikwissenschaftlers Manfred 0. 
Schmidt zu Grundlagen und Selbstverständnis der So
zialpolitik der DDR (S. 685-798) und - als das eigentli• 
ehe Herzstück des Ganzen - eine umfangreiche, 350 
Seiten umfassende Darstellung zu den ,Grundlagen der 
Sozialpolitik der Bundesrepublik• aus der Feder des re
nommierten Altmeisters der staatsrechtlichen SoziaJpow 
litik. des Münchener Juristen Hans Friedrich 2'.acher 
(S. 333-684). Ergänzt werden diese fünf großen Ab
handlungen, die auch jeweils aJs eigenständige Mono-
grafien hätten encheinen können, durch eine knappe 
Erläuterung der Periodisierung des Gesamtwerks durch 
Hans Günter Hockerts (S. 183-198), einen ,verwal
tungsgeschichtlichen Überblick' über die administrati
ven Träger und Akteure der deutschen Sozialpolitik in 
West und Ost seit 194S (Friedrich P. KahJenberg„ Dierk 
Hoffmann; S. 103-182) sowie eine etwas enatisch wir
kende, weil zum einen nur die BRD bcrilcksichtigcnde 
und zum anderen doch reichlich hagiografisch anmuten
de Auflistung der Amtszeiten der , Bundesminister und 
Staatssekretäre sowie Präsidenten der Bundesanstalt für 
Arbeit& (S. 1157-1161). 
Michael Stolleis macht in seinem historische.n Rück
blick deutlich, dass die soz.ialen Sicherungssysteme der 
westlichen Industriegesellschaften,, die in den 60er und 
70er Jahren den Höhepunkt ihres Auf- und Ausbaus er
reichten, eine ,.,,singuläre historische Position„ einneh
men: Sie bilden für ihn heute ein in hohem Maße "un
systematisches System",. dem „unterschiedliche Prinzi
pien zugrunde liegen„ und dessen Kemmerlcrnalc aus 
�anz unterscb.iedlichco historischen Stufen stammen .. 
(S. 328). Dennoch oder vielleicht gerade deshalb habe 
es historisch so ungeheure Erfolge verbuchen können: 
• .Nie zuvor gab es derartige institutionelle Apparate zur
Umverteilung, nie zuvor wurde soviel umvcrteilt. Bei
spiellos ist die Dichte der im sozialen Sektor professio
nell arbeitenden Kräfte ... (cbd.) Als Fazit ruft er gegen
alle Tendenzen einer voreiligen Sozialstaatskritik in Er
innerung: ,.Die historische Erfahrung sagt„ dass markt•
wirtschaftliche Systeme gut daran tun, einen relativ ho
hen Anteil des erwirtschafteten Reichtums umzuvertei
len. Sie erhalten sich Ka� mildem innenpolitische
Spannungen und dämpfen konjunkturelle Ausschläge."
(S. 332)
Manfred G. Schmidt widmet der Sozialpolitik der DDR
einen fairen und diffcrenzienen Beitrag. Er verdeutlicht,
wie sehr sich das politische Selbstverständnis der SED
Herrschaft als autoritär•patemalistische ,FUrsorgedilcta
tur• (Konrad Jarausch) aus Staatssicherheit und sozialer
Sicherheit �konstruieren lässt. Der sozialistische
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, Wohlfahrts- und Arbeitsstaat• der DDR sei letztlich zu
grunde gegangen am • .Missverhältnis zwischen überchr
geizigcr Sozialpolitik und nur mäßiger Wirtschafts
kraft" (S. 798), die wesentlich mit einer im Vergleich 
zur BRD kontinuierlich sinkenden Arbeitsproduktivität 
- von immerhin noch 50% im Jahr 1950 auf nur knapp
ein Drittel 1990 - zusammenhänge. Mit einer extrem
ungleich verteilten politischen Macht habe sich in der
DDR eine sehr geringe soziale Ungleichheit verbunden.
wobei die Sozialpolitik vor allem arbeits- und bevölke
rungspolitisch motiviert gewesen sei. Neben dem Re
nommierprojel1 des ,Rechts auf Arbeit•, d.h. der staat•
lieh garantierten VoUbcschäftigung. und der Subventio
nierung von Wohnraum. Transport und Grundnahrungs
mitteln gehörte hierzu vor allem die „besondere Unter
stützung von Familien, vor allem Familien mit mehreren
Kindern, und die relative BenachteiJigung der Alters„
rentner, also eine der Sozialpolitik der Bundesrepublik
entgegengesetzte Schieflage" (S. 785 ).
Mit der Sozialpolitik der Bundesrepublik beschäftigt
sich dann Hans F. Zacher in einem materialreichen Bei•
trag, der über die Rekapitulation der komplizierten Ent
wicklungen des Sozialrechts - von den ersten Länder
verfassungen über das Grundgesetz die großen sozial•
politischen Refonnwerkc der 50er und 60er Jahre. das
Bundessozialgesetzbuch von 1975 und den Einigungs•
vertrag von 1 990 - weit hinausgreift. Für Zacher ist die
Sozialpolitik der Bundesrepublik von ihren Anfängen
an geprägt durch eine politisch•nonnative Grundformel,
in der sich die LebensvcrhäJmisse der klassischen In
dustriegesellschaft des 19. Jahrhunderts widerspiegeln.
Sie formuliert als Zielvorgabe aller sozialpolitischen
Bemühungen. .,dac.s jeder noch nicht alte und nicht
durch Familienarbeit gebundene Erwachsene die Mög
lichkeit haben soll, aber auch die Verantwortung trägt.
durch Arbeit sein Einkommen zu verdienen und damit
seine Bedarfe und die Bedarfe derer zu decken, die mit
ihm in einem Unterhaltsverband zusammenJeben und
von seinem Unterhalt abhängen" (S. 347). Diese ar
beitsgesellschaftlich angelegte, am traditionalen FamiJi;..
enmodcll und der klassischen Normalerwerbsbiogra
phie orientierte Orundfonnel mit ihren vier Zielmarken
Arbeit, Einkommen, Bedarfsdeckung und Unterhalt bil
det filr Zacher bis heute gewissermaßen die nonna
nonnans des sozialpolitischen Grundkonsenses der
Bundesrepublik. Fragen der Vermögensverteilung und
der arbeitsfreien Einkommen. Fragen der Oeschlechter
gerechtigkci� aber auch die neueren Ansätze einer nicht
an Eiwcrbsarbci� sondern am Bürgerstatus angelehnten
sozialen Grundsicherung liegen dagegen gleichsam im
Schatten des Lichtkegels dieser durch und durch auf
Teilhabe an Eiwerbsarbcit und abhängiger Beschäfu
gung fixierten „Grundformel'. Während in den 40er und
50er Jahren. etwa beim Lastenausgleich, ganz selbstver
ständlich auch die Fragen einer Umverteilung von Ver
mögen ..zum ursprünglichen Vorrat sozialen Denkens"
(S. 658) gehört hätten, sei bei der Bewältigung der deut-
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sehen Einheit in den l 990er Jahren "die Ausklamme
rung des Vermögens aus der sozialen Frage•• (S. 659) 
längst zu einer sli llschweigendcn Selbstverständlichkeit 
für eine Sozialpo1itik geworden. die sich seit langem auf 
die Umverteilung von Arbeitseinkommen und die spär
liche Förd�rung von Vermögensbildung in Arbeitneh
merhand bcschriinke. Faktisch sollten sich mit der Wie
dervereinigung denn auch erhebliche Umveneilungs
prozesse • von unten nach oben• verbinden, denn durch 
großzügige Steuerprivilegien sei es zahlreichen gut situ
ierten Westdeutschen gelungen, nim Osten Vemlögcn zu 
bilden° (ebd.) 
Die „Generalklausel des Sozialen .. (S. 360) in der Bun
desrepublik lässt sich für Hans F. Zacher auf die Fonnel 
von ,Gleichheitsmehrung und Ungleichheitsvorbehalt' 
bringen. Die Leitmaxime ,mehr Gleichheit' gehöre un
verzichtbar zum politisch-normativen Grundkonsens 
der Bundesrepublik. Sie werde vom einschlägigen ver
fassungsrechtlichen Schrifttum ebenso geteilt wie von 
den großen. gesellschaftlichen Gruppen. Insofern ist der 
deutsche Sozialstaat für Zacher von Anfang an an• 
spruchvoJler und ambitionierter gewesen als die libera• 
len Modelle eines • welfare capitalism'. die sich mit der 
privat oder staatlich zu gewährleistenden Sicherung ei
nes elementaren Existenzminimums begnügen. Jenseits 
der Fragen einer knapp oder großzügig angelegten So
ckelausstattung für alle gehöre zum normativen Selbst• 
verständnis des deutschen Sozialstaates immer auch das 
an ,Bcsscr•Schlechter-Relationen• orientierte Ziel einer 
gerechten Verteilung des gesellschaftlich erreichten 
Wohlstands, das sich an den politischen Programmfor
meln von .sozialem Ausgleich' und .annähernd glei• 
chen Lebensverhältnissen• orientiert. E�nc ungebührlich 
große Ungleichheit in der Vermögens- und Einkom
mensverteilung gilt in dieser Perspektive als .sozialpoli
tischer Skandal\ der im Hinblick auf Anforderungen 
des Gemeinwohls unter einem besonderen Rcchtferti• 
gungsdruck steht. 
Den gleichen Stellenwert wie die Zielvorstellung der 
Gleichheit�mehrung hat fUr Zacher aber auch die Maxi• 
me des Ungleichheitsvorbehalts. Die Bereitschaft. ein 
gewis.�s Maß an sozialer Ungleichheit als Kernmerk
mal einer freien Marktwirtschaft, vor allem aber als 
Ausdruck individueller Erwartungen an frei und perso
nal verantwortete Leistungs- und Besitzstandsgcrechtig
keit zu bejahen. gehört für Zacher gleichrangig zum so
zialpolitischen Konsens der bundesrepublikanischen 

· Bevölkerung wie der Ruf nach .mehr Gleichheit'. Bei
des zusammen macht für ihn das aus, was diesen bun• 
desrepublikanischen Sozialkonsens von kapitalistisch•
liberalen und sozialistisch-autoritären Alternativentwür
fen unterscheidet
Seit den J 990er Jahren gerät dieser Konsens in der Ge
sellschaft der Bundesrepublik Zacher zufolge jedoch
zunehmend unter Druck. Die Bedeutung von Leistungs•
und Besitzstandsgerechtigkeit habe auf Kosten der Be
darfsgerechtigkeit zugenommen, auch habe .,das Prinzip



der horizontalen Solidarität, wie es in der Sozialversi„ 
cherung zum Ausdruck kommt .. ,. heute einen deutlich 
höheren Stellenwert als „das Prinzip der vertikalen Soli• 
darität, der Hilfe für die Menschen am unteren Rand der 
Gesellschaft'6, ,,aber noch ist die Negation unangemes
sener Ungleichheit eine wesentliche Grundnorm dieser 
Gesellschaft" (S. 613 ). Als ,.normativer Kern"' sei die 
Obcneugung erhalten geblieben, ,.dass es sozial ist,. 
mehr Gleichheit der ökonomisch bedingten oder ökono
misch relevanten Lebensverhältnisse herzustellen"', und 
dies vor allem im Hinblick darauf, .,die Skala der Unter
schiede nach „unten6 zu begrenzen„ sodass jedem eine 
menschenwürdige Exis1enz gewährleistet ist" (S. 650). 
Für die Zukunft des wohlfahrtsstaatlichen Ammge
ments sieht Zacher zahlreiche Herausforderungen, die 
es zu bewältigen gelte. Dazu gehöre etwa die seit vielen 
Jahren wachsende Einsicht in die strukturellen Grenzen 
der Wirksamkeit staatlich-administrativen Handelns. 
das im klassischen Diskun über den Sozialstaat ,..einsei• 
tig betont und überschätzt" (S. 674) werde . .,Von seiner 
Intervention wird zu viel erwartet. zuweilen auch zu viel 
befürchteL" (S. 675). Aufgrund dieser etatistischen 
Engführung bleibe z.B . .. die soziale Leistung der priva
ten und gesellschaftlichen Kräfte ... unscharf" (ebd.), so 
da.u die Frage nach den zahlreichen gesellschaftlichen. 
also staatsf ern angesiedelten und weitgehend staatsun
abhängig agierenden Trägem der , Wohlfahrtsprodukti• 
on• - von den Familien angefangen über Nachbarschaf
ten und lokalen Initiativgruppen bis hin zu den großen 
Religionsgemeinschaften und den Verbänden der .Frei• 
en WohJfahrtspflege' - noch viel zu wenig in den Blick 
geraten sei. 
Abschließend ruft Z.acher angesichts des enormen Ver• 
indenmgsdrucks durch die Prozesse der ökonomischen 
Globalisierung zu einer neuen Politikoffensive. Wäh
rend heute viele Beobachter das Zeitalter des umvertei
lungsintensiven nationalstaatlichen Wohlfahrtsarrange
menls angesichts politischer Entnationalisierung und 
weltweit freier KapitalflUsse - mitunter resignierend. 
ebenso oft aber auch mit freudiger Genugtuung - für 
historisch obsolet halten, fordert Z.acher mehr Krcativi• 
tät und Durchsetzungsfähigkeit im Hinblick auf die Idee 
einer ,,.�zialen Weltgemeinschaft••: "Gefragt ist eine 
Welcordnung und eine Weltpoli� welche die Negation 
unangemessener Ungleichheit als ein weltweites Prinzip 
interpretiert und realisiert. .. (S. 684) Und ,.so wie der 
nationale Sozialstaat im 19. Jahrhundert nicht aus der 
Einsicht der Allgemeinheit, sondern aus der Führungs
kraft einzelner Persönlichkeiten und Gruppen heraus 
entstanden ist, so wird auch die soziale Weltgemein
schuft ••• der Führungskraft einzelner Persönlichkeiten, 
einulncr nationaler Regierungen oder - vor allem wohl 
- von Gruppen nationaler Regierungen bedürfen."
(ebd.)
Fraglich ist freilich, inwiefern man die entscheidenden
Impulse und Durchbrüche zur ,sozialen Weltgemein
schaft' wirklich von ,nationalen Regierungen' und der

,Führungskraft einzelner Persönlicbkeiten6 erwarten 
darf. Empirisch spricht mittlerweile einiges dafllr, dass 
incemational vernetze NGOs hier ein höheres Innovati• 
onspotential anzubieten haben, als eingelebte etatisti
sche Politikkonzepte vermuten lassen. 
Aufgrund des perspektivisch cngfilhrenden Etatismus 
dieser ,Geschichte der Sozialpolitik' wäre es wün
schenswert, dass bald ein ähnlich ambitioniertes For
schungs- und Publikationsprojekt entsteht, das sich als 
Ergänzung zur Perspektive der .Sozialpolitik von oben' 
dem Ziel einer Rekonstruktion der ,Sozialpolitik von 
unten• verschreiben würde. Hier gilt es historisch noch 
zahlreiche Forschungslücken zu füllen Wld etliche 
Schätze zu heben; und nicht zuletzt spricht auch einiges 
dafür, dass sich das ehrgeizige, aber unverzichtbare Zu
kunftsleitbild der ,sozialen Weltgemeinschaft' ohne 
eine starke moralische und institutionelle Einbindung 
von Trägem und Akteuren einer ,Sozialpolitik von 
unten' nicht nachhaltig vorantreiben lassen wird. Ob 
wohl für . ein solches ergänzendes Großforschungspro
jekt ebenfalls ein Bundesministerium als Geld• und He
rausgeber zur Verfügung stehen wird? 

Hennann-Josef Große Kracht 
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